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An die

Stadt Heidenheim

Bauordnung und Denkmalschutz

A n t r a g a u f A b g e s c h l o s s e n h e i t

(Bescheinigung nach § 7 Abs. 4 Nr. 2 / § 32 Abs. 2 Nr. 2 WEG)

für die nachstehend bezeichnete Begründung von Wohnungs- / Teileigentum

Grundstück

__________________________________________________________________________________
(Straße, Hausnummer / Flurstücksnummer)

Antragsteller/ - in

__________________________________________________________________________________

Telefon für Rücksprache ( tagsüber ):

Antragsunterlagen:

Aufteilungsplan ( -....- Fertigungen )
Datum, Unterschrift

Übersicht Antragsunterlagen:

Planhefte mit folgendem Inhalt und mit einheitlichem Datum auf allen u.a. Plänen:

 Lageplan M1: 500
oder
Lageskizze M1: 500
(Grundlage: Unbeglaubigter Auszug aus dem Liegenschaftskataster)

 Bauzeichnungen M1: 100
Darstellung aller auf dem Grundstück vorhandenen betretbaren Gebäude in
- Grundriss (Darstellung aller begehbaren Grundrisse; UG-Spitzboden)
- Schnitt(en)
- Ansichten
Die Bauzeichnungen müssen bei bestehenden Gebäuden Baubestandszeichnungen sein.

 Alle zu demselben Wohnungs-/Teileigentum gehörenden Einzelräume sind in den Grundrissen
mit der jeweils gleichen Nummer zu kennzeichnen.
Gemeinschaftseigentum ist nicht zu kennzeichnen.

Ein unbeglaubigter Grundbuchauszug neuesten Datums
Flächenaufstellung Wohnungs-/Teileigentum


